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Wird im volkswirtschaftlichen Interesse eine Ver
änderung bei den vom Rat der Stadt bilanzierten 
Kennziffern notwendig, so müssen gleichzeitig die 
notwendigen Maßnahmen im Einvernehmen mit 
dem Rat der Stadt von den zentralen Planungs
organen und dem Wirtschaftsrat festgelegt wer
den.

4. Auf der Grundlage der Direktive des Ministerrates 
und der des Rates des Bezirkes für die Ausarbei
tung des Volkswirtschaftsplanes sowie des Perspek
tivplanes der Stadt erarbeitet der Rat der Stadt 
gemeinsam mit allen ständigen Kommissionen die 
Orientierungsziffern für die dem Rat der Stadt 
unterstellten Betriebe und Einrichtungen sowie die 
Betriebe mit staatlicher Beteiligung. Der Rat der 
Stadt prüft und bestätigt die Leistungsangebote des 
genossenschaftlichen und privaten Handwerks und 
die Produktionsangebote der privaten Industrie
betriebe.
Die Ausarbeitung hat in enger Zusammenarbeit 
mit den Betrieben und Einrichtungen zu erfolgen. 
Dabei sind die volkswirtschaftlichen Bedürfnisse 
und konkreten Bedingungen sowie die Vorschläge 
der Betriebe und Einrichtungen zu beachten.

5. Der Rat der Stadt organisiert mit Unterstützung 
der ständigen Kommissionen sowie der Massen
organisationen, insbesondere des Freien Deutschen 
Gewerkschaftsbundes, in den ihm unterstellten Be
trieben und Einrichtungen, den Betrieben mit staat
licher Beteiligung und den Produktionsgenossen
schaften die Diskussion zur Ausarbeitung der 
Planvorsehläge.
Er unterstützt die Einkaufs- und Liefergenossen
schaften des Handwerks bei der Ausarbeitung der 
Leistungsangebote. Dabei stützt sich der Rat der 
Stadt auf die Plankommission und die Fachorgane. 
Er vermittelt die besten Erfahrungen, insbeson
dere bei der Durchsetzung des wissenschaftlich- 
technischen Fortschritts zur ständigen Steigerung 
der Arbeitsproduktivität und bei der Durchsetzung 
des Prinzips der strengsten Sparsamkeit. Hierbei 
sind weitestgehend die Erfahrungen aus der sozia
listischen Gemeinschaftsarbeit zwischen den ört
lich- und zentralgeleiteten Betrieben und Einrich
tungen und in den Betrieben und Einrichtungen zu 
nutzen.
Der Rat der Stadt nimmt in Zusammenarbeit mit 
dem Freien Deutschen Gewerkschaftsbund darauf 
Einfluß, daß mit den Werktätigen in wichtigen 
zentral- und bezirksgeleiteten Betrieben, Einrich
tungen und Neubauobjekten während der Plandis
kussion auch die Fragen beraten werden, die ge
meinsam von den Organen der Staatsmacht der 
Stadt und diesen Betrieben und Einrichtungen zu 
lösen sind. Er sorgt dafür, daß Maßnahmen zur 
Ausschöpfung aller Reserven beraten werden.
Der Rat der Stadt ist in Zusammenarbeit mit dem 
Kreisausschuß und den Ortsausschüssen der Natio
nalen Front des demokratischen Deutschland für 
die Mobilisierung und Gewinnung der Bevölkerung 
zur Durchführung von Aufgaben im Rahmen des 
Nationalen Aufbauwerkes verantwortlich. Die Vor
schläge und Verpflichtungen für Leistungen im 
Rahmen des NAW sind in den Plan einzuarbeiten.

6. Ergeben sich aus den Orientierungsziffern der zen
tral- und bezirksgeleiteten Betriebe und Einrich
tungen, insbesondere bei Kapazitätserweiterung,

Auswirkungen auf die Stadt (Erschließungs- und 
Folgemaßnahmen), so sind diese Vorhaben mit den 
staatlichen Organen in der Stadt, abzustimmeri.
Die verantwortlichen zentralen staatlichen Organe 
haben .in Zusammenarbeit mit dem Rat des Be
zirkes zu gewährleisten, daß die entsprechenden 
materiellen und finanziellen Fonds in den Volks
wirtschaftsplan und Haushaltsplan der Stadt auf
genommen werden.
Durch die zentralen staatlichen Organe und die 
Organe der Staatsmacht des Bezirkes dürfen keine 
Maßnahmen begonnen werden, ohne daß alle sich 
daraus für die Stadt ergebenden Fragen (vor allem 
Folgemaßnahmen) mit der Stadtverordneten
versammlung und ihren Organen geklärt sind. 
Werden solche Maßnahmen ohne Abstimmung mit 
dem Rat der Stadt begonnen, insbesondere wenn 
diese Maßnahmen regionale Disproportionen her- 
vorrufen, teilt es der Rat der Stadt dem Vorsitzen
den des Rates des Bezirkes zur Entscheidung mit.

7. Der Rat der Stadt kontrolliert den Abschluß lang
fristiger Kooperations- und Absatzbeziehungen 
zwischen den stadtgeleiteten Betrieben und den 
zentral- und bezirksgeleiteten Betrieben. Er fördert 
die Zusammenarbeit zwischen den Industrie
betrieben und Handelsorganen.
Er sichert die zweckmäßige und volle Auslastung 
sowie den Ausbau der Kühl- und Lagerkapazitäten.

8. Der bilanzierte Vorschlag für den Volkswirtschafts
plan , und für den Haushaltsplan wird mit Maß
nahmen und Vorschlägen für weitere Ab
stimmungen dem Rat der Stadt zur Beratung und 
Beschlußfassung vorgelegt. Zu den Planvorschlägen 
nehmen alle ständigen Kommissionen Stellung. 
Der Rat der Stadt entscheidet über offene Pro
bleme, die während der Ausarbeitung des Plan
vorschlages zwischen Vertretern des Rates der 
Stadt und der ihm unterstellten Betriebe und Ein
richtungen nicht geklärt werden konnten, in der 
abschließenden Beratung und Beschlußfassung 
endgültig. An dieser Beratung nehmen die be
treffenden Leiter der Betriebe und Einrichtungen 
teil.
Nach Beschlußfassung durch den Rat der Stadt 
wird der Gesamtplanvorschlag des Volkswirt
schafts- und Haushaltsplanes dem Rat des Bezirkes 
übergeben.
Die Diskussion über die Planvorschläge ist mit dem 
Ziel weiterzuführen, die Erfüllung der Planauf
gaben, insbesondere die Erhöhung der Arbeits
produktivität vor allem durch die Verwirklichung 
des wissenschaftlich-technischen Fortschrittes, zu 
sichern.

9. Nach der Beschlußfassung des Perspektiv-, Jahres
volkswirtschafts- und Haushaltsplanes des Bezirkes 
durch den Bezirkstag wird der Perspektiv-, Jahres
volkswirtschafts- und Haushaltsplan der Stadt aus
gearbeitet. Diese Pläne sind mit allen ständigen 
Kommissionen zu beraten und der Stadtverord
netenversammlung zur Beratung und Beschluß
fassung vorzulegen. Die von der Stadtverordneten
versammlung beschlossenen Pläne sind für die 
unterstellten Betriebe und Einrichtungen sowie 
innerhalb des Verantwortungsbereiches der Stadt
verordnetenversammlung für die zentral- und be
zirksgeleiteten Betriebe und Einrichtungen ver
bindlich.


